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Herausgegeben von Escher und ttsteri.

Donnerstag/ den 5 Febr. lgoi. Viertes Quartal. Den 16 Pluviôse IX.

Gesetzgebender Rath/ io. Jan.
Fortsetzung.

Beschluß des Berichts der Finanzcommißion, betref»

fend de» Gesitzvorschlag über das Rechnungswesen.)

Diese Besorgnisse bewogen die Commißion, Ihnen
B. G. eine Botschaft an den Vollz. Zîath vorznschla-

gen, um Auskunft darüber zu begehren und ihn ein.

zulade», einen den Geschäftsgang der Verwaltung^,
kanm'.crn sichernden Zusatz beyzufügen, und Sie selbst

hatte» diese Bedenken so gegründet gefunden, daß Sie
dem gethanen Antrage ohne Anstand beytraten.

Die Antwort der Vollziehung ist aber nicht so aus-
gefallen / wie die Commißion sie erwarten sollte. Nach
derselben sind jene angezeigten Besorgnisse von nicht
grossem ober gar keinem Gewichte, und sie hält da-

fur, daß bcy Annahme der neue» Einrichtung keine

einzige Verwaltungskammer ohne baaren Geldvorrath
bleiben werde.

Ihre Fmanzesmmißion wünscht nun sehr, daß dieß

immerhin statt haben möge; sie ist auch überzeugt,
der Vollz. Rath werde stets daraus bedacht seyn daß
dieser sein Zweck erfüllt werde; mit dem allem aber
steht sie doch auch, die leider auf bisherige Erfahrung
gegründete Möglichkeit ein, baß ber einander andere
der oben erwähnte» Fälle eintreten könnte, wodurch
dgnn eine Verw. Kammer, je nach bewandten Dingen,
in nicht geringe Verlegenheit kommen bürste.

Die Majorität Ihrer Finanzcommißion glaubt daher
»och immer, daß es unter solchen Umständen, und bey
dicjem gänzlichen Mangel einiger Garantie für den
sichern Geschäftsgang der Verw. Kammern besser gethan
lchn sollte, jenen vorgeschlagenen Gcsetzesonrwnrf nicht
anzunehmen. Er ist freylich nur eine Wiederholung
wh Verkürzung des Gefttzes vom sä. Ienncr 1799,

und in so weit könnte er unbedenklich angenvmmeu
werden; allein immerhin doch wä-c es dann ein über-

ßüßiges Gesetz, uud so unnöthiger Weise die zahllose

Menge unserer Gesetze zu vermehre», soll der G- R.
billig Bedenken tragen. Bey dieser Gleichheit hat in-
dessen doch die nicht unwichtige Verschiedenheit statt,
daß der §. 12 des Gesetzes v. 26. Iesiner 1799 eben

den Verw. Kammern eine gewisse Einnahme zusichert,
alldieweil hingegen der neue Gesttzesvorschlag ihnen gar
kcine direkte Einnahme mehr lasse» will. Da nun die

Majorität der Finanzcommißion dich für eine sehr we»

stntliche und zugleich sehr ngchthcilige Abänderung hält;
so trägt sie darauf an, lieber gar nichts zu verfügen,
es wäre dann, paß man den Verw. Kammern irgend
eine andere Garantie geben würde. Ucbrigens aber

bemerkt die Commißion, daß der Vollz. Rath nach

dem H. ;2 eben dieses Gesetzes v. 26. Ienner wirklich
berechtiget ist, die diesem Gesetz angemessene Detail«

cmrichlimgen des Rechnungswesens, von sich aus an«

zuordnen.
Nach dem Ermessen der Commißion, wäre ihm

demnach, in Vcyftilfttziing des Gesetzesvorschlags» zu

überlassen, in Betnss misers Rechnungswesens die mit
jenem Gcs.tze übereinstimmend.!! gncrrachtcnden Verfü-

gungcn zu treffen.
Wie über diesen ersten und wesentlicher!! Punkt der

Botschaft vom 1. Dec. 1800, so hat der Voll;. Räch

auch über deren zweyten Punkt, die Festsetzung eines

Termins zu Eingabe der Generalrcchmmg » eben s»

wenig entsprechend geantwortet. Er glaubt nämlich,
daß ein solcher Termin gegenwärtig noch nicht dcstimt

werden könne, weil man nicht wisse, wie viel Zeit zu

Sammlung aller Materialien und zu Verfertigung die«

ftr Generalrechnung erforderlich siy.

Da die Majorität der Commißion von dein ganzen
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Gesttzèsvorschlage abstrahiren möchte; so scheint es ihr
übcrflüßig, weiter über diesen Punkt einzutreten; sonst

aber würde sie die Festsetzung eines solche» Termins
für wesentlich halten / und glaubte denn, daß er ganz

füglich auf den i. Julius des folgenden Jahres gesczt

werden könnte.

Botschaftsvorschlag.
B. Vollz. Räthe! Mit Ihnen ist zwar der gesetzq.

Nach einverstanden/ daß ein besseres Rechnungswesen

eingeführt werde; allem er vermißt sowohl in dem am
6, Nov. 1800 Übermächten Gesetzesvorschlage, als aber

in Ihrer, eine nähere Beleuchtung desselben enthallenden

Botschaft vom iy. Dec., diejenige Garantie für die

Speisung der Cassen der Verwallungskammcrn, die

ihm zu der Sicherstellung ihres ungehemten Geschäfts-

gangs wesentlich nothwendig zu seyn scheint. Bey so

bewandren Umständen hält daher der G. N- für besser,

einstweilen noch kein neues Gesetz über diesen Gegen-

stand zu machen, sondern es lediglich bey der Vor-
schrifl des Gesetzes v. 26. Jenner >799 zu belassen,

durch dessen §. 12 doch in etwas für eine direkte Spei,
fmig der Cassen der V^rwaltungskammern gesorgt wird.
Nichts desto weniger aber will der G R. Sie B.
V. R. andurch einladen auf diese nothwendigen Vcr-
desscrungen in dem Rechnungswesen bedacht zu seyn,

und darin, nach der Ihnen laut za eben dieses

Gesetzes zukommenden Vollmacht, alle diejenigen mit
jenem Gesetz übereinstimmende Verfügungen zu treffen,
welche unser Rechnungswesen vereinfachen werden, so

wie die darin gewünschte mehrere Ordnung bewirken

mögen.

Die Minorität der Commißion hingegen trägt darauf
an, den Gesctzesvorschlag der Vollziehung, so wie er

vorgelegt worden ist, anzunehmen, und behält sich vor,
ihre Motive dem qesetzg. Rath mundlich vorzutragen.

Am 11. Jan. war keine Sitzung.

Gesetzgebender Nach, 12. Jan.
Präsident r Bay.

Folgende Botschaft wird verlesen und an die Civil,
gcsttzgcbungs- Commißion gewiesen:

B G. Der Vollz. Rakh übersendet Ihnen die bey-

liegende an Sie gerichtete Zuschrift der Bürgerin
Emerenzia Ronca von Luzern worin sie ansucht, daß

ihrem Manne, dem V. Jos Ronca, die Erlaubniß

Mattet werde, wie ehemals seinem Beruffe gemäß, als

Procurator zu arbeiten, welches von dem Distriktsge,

richt in Luzern untersagt wurde.

Der Vollzichungs - Rath erklärt durch eine Bet-

schart, daß er über den Dekrctsvorschlag nichts zu de-

merken habe, der die Höfe Buclisakcr und lliiterhöll

von der Pfarrcy Boßwyl trennt, und derjenigen von

Walterschwyl einverleibet. — Die zweyte Berathung

wird vertaget.

Folgende Botschaft wird verlesen und an die Unter-

richlscoinmißion gewiesen:

B. G. Der Capuzincr Philipp Maria Bianchi ve»

Lugano, hat das Verlangen geäußert, das Klosterzu

verlassen, und dem Gesezc vom 6. May 1799 zufolge,

sich um eine Aussteuer beworben. Der Minister dcê

öffentlichen Unterrichts traf deßhalb vermittelst der Ver-

waltungskammer des Cantons Lugano mit ihm eine

Uebcreinkunfl, daß er sich mit 56 Louid'or (oder 896 Zr.)

für ein und allemal begnügen wolle. Da dieser Preis

an sich selbst gering ist, und dem Staat dadurch die

Unterhaltungskosten eines Religiösen für die Zukunft

erspart werden: so glaubt der Vollz. Rath Ihnen den

Antrag machen zu müssen, dem B. Philipp Bianchi

die verlangte Aussteuer zu bewillige».

Die Difkußion über das Gutachten der Finenizcom-

mißion, das Rechnungswesen betreffend, wird fort»

gesczt.

Der Rath verwirst den Antrag der Majorität der

Commißion, und ninit den Vorschlag der Vollziehung

mit Beyfügung folgenden ersten Artikels, als Gesijnn.

(S. dasselbe S. 7Z'.)
Art. 1. Diejcnig'n Artikel des Gesetzes vom 26. Jen.

1799, welche das Rechnungswesen betreffen, ßnd

zurückgenommen.

Das Gutachtender Civilgesctzgebungscommißion über

das Befinden der Vollziehung, die Umwandlung des

Cassations - in ein höchstes AppcllaiionSgericbt betreffend,

wird in Berathung genommen. (S. dasselbe S. Ml
Der Antrag der Commißion wird angenommen.

Die Civilgesetzgcbunaskomniißion erstattet folgend"

Bericht, der für ; Tage auf de» Canzlcyîisch M
wird:

B. Gestzgcber! Am 24. Hcum. 1798 wurde t
Geftz verfaßt, vermög welchem die Vcrmögenssi»"'

derjenigen Kirchen die nach den bisherigen UcbmM

und Gesetzen bey Landvögten oder andern öffentlichen

Personen oder Stellen in Verwahrung liegen, >ve!A
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MM durch die neue Verfassung abgefchaft worden sind,

ungesäumt von gedachten öffentlichen Behörden, nach

den vorhandenen Inventarien, den betreffenden Ge-
nieinten getreulich ausgeliefert werden sollen.

Auf dieses Gesez gegründet, spricht das Distrikts-
zericht von Baden am 21. May 1799, daß die

Siadtgemeinc Baden die Instrumente, den Kirchensaz,
den Sigristenhof zc. w. gegen Uebernahme sämtlicher
darauf haftenden Beschwerden, der Gemeinde Göslikon
übergebe», und dagegen diese Gemeinde verpflichtet
seyn soll, dem Spital Baden, in testen Namen die
Stadt Baden dieses besaß, wegen dessen Käufen und
Schenkungen durch den in dießfalligen Briefen ange-
i igicn Kaufschilling zu entschädigen.

Was immer auch das Distriklgcrichtzn diesem Ans-
sprach mag verleitet haben, sey es die von deni Mi-
inster der Künste und Wissenschaften am 20. Merz
I7SS erlassene sehr unbestimmte Weisung, daß die

Partheyen mir ihren Foderungen wegen des Kirchcnguts
zu Gösliken, vor das Distriktsgericht gewiesen seyn

sollen; oder sey es, daß dasselbe dem gedachten Gesez
einen z» ausgedchnien Sinn beylegte: so ist immer rich-
hg, daß dasselbe so wie das Suppleantcngericht, von
welchem das Urtheil des Distriktsgerichts am 20. Okt.
illoo bestätigt worden, seine Competenz überschritt, und
mithin beyde Urtheile keine gesezliche Wirkung haben
können. Eine nähere Entwiklung des ganzen Herganges
der Sache, wird dieses beweisen:

Jenes Gesetz verfügt lediglich nichts anders, als daß
dgsslbe die Verwahrung der Instrumente des Kirchen-
gutes den Eemàdrn zuspricht, wo dieselbe vorhin den

landvögten oder andern öffentlichen, durch die Versas,
sung aufgehobenen, Stellen zukam. Es war weit ent.
sirr.t von dem Willen der Gesetzgebung, über das Ei-
genlhum solcher Kirchmgüter und die damit vcrbimde.
nen Rcchre und Verbindlichkeiten auch nur das nun-
beste dadurch zu verfügen: Dieses ist so richtig, daß
su sogar di. Vollziehung durch einen eigenen Beschluß,
bcn Càtvrcn ihre Rechte bis zu einer allgemeinen
Verfügung zusicherte. Vergleicht man nun das Urtheil
w!l jenem Gesetz, so zeigt es sich deutlich, daß darin
nicht von bloßer Verwahnmg, sondern von förmlicher
Abtretung und von dafür zu leistender Entschädigung
bie Rede ist, wovon jenes Gesetz keine Silbe meldet.
Was wäre die Folge, wenn man diesem Gesetz eine
solche Ausdehnung geben dürfte? Was hieße das mit
undern Worten anders, als daß die Cvllatnr- und
Puttvnatrechte dort, wo eine gesetzliche öffentliche Bc-

Horde das Kirchcngut verwahrte, den Gemeinden abgc-
treten werden müßten, welches doch nie im Sinn der
Gesetzgebung gelegen ist. Es hätte also in diesem Ur-
theil sobald es sich ans das Gesetz v. 24. Hcum. 1798
motivirie, nie die Rede von Abtretung des Kircheng»-
tcs seyn sollen, und es sind mithin in dieser Rücksicht

von Seite der richterlichen Behörden, die Grenzen ihrer
Gewalt überschritten worden.

Macht aber die Gemeinde Göslikon eigenthümliche
Ansprachen auf das von dem Spital Bade» besessene

Kirchengut und die wettern damit verbundenen Rechte,
so ist dieses ein ganz besonderer Gegenstand, der mit
jenem Gesetz in gar keine Verbindung zu bringen ist.
Eben deßwegen hätte jene ministerielle Weiàa vom
20. Merz -799 deutlicher abgcfassl werden sollen: nur
in Betreff des leztern Falls kann ein richterlicher Aus-
sprnch statt finden; die Frage über Bewahrung des

Kirchcngutes hätte niemals vor die richterlichen Bchör-
den gewiesen werden sollen, da das ganze eine bloß?
Vollzichungsmaßregel ist; und im vorwaltenden Zwei-
fel, ob die Stadtgcmcmde Baden oder der dortige
Spital in Rücksicht der Gemeinde GöSliko» als eine

öffentliche durch die Constitution abgeschaffene Behörde
zu betrachten, und also das Gesetz vom 24. Juli 179S
anzuwenden sey, die Frage an die Gesetzgebung hätte
gelangen sollen. Das Gesetz redet aber darüber so'

deutlich, daß es wirklich auffallend ist, wie demselben ^
eine so wenig anpassende Auslegung gegeben werden
kann. Wenn anstatt dem Spital Baden ein minder,
jähriger Bürger in Baden daS Collaturrecht und an-
dcre damit verbundene Rechte in Rücksicht des Kir,
chcngutes besessen hätte, der als solcher unter der Aus-

ficht und Vcvogtung des Stadtmagistrats von Baden
und unter der Oberaufsicht des Landvogts gestanden

wäre, so würde man doch nicht behaupten, baß deß,

wegen die Instrumente der Gemeinde Göslikon zur'

Bewahrung übergeben werden müssen, sonder» daß die

an die Stellen des Magistrats und Landvogls gctreke--

neu öffentliche» Behörde» das Vermögen dieses Mm,
deriährigen und also die ihm auf dieses Kircheiigud
zustehenden Rechte besorgen müssen: Daß also die Ge>

meinde Baden und nicht die Gemeinde Göslikon nach»

jenem Gesetz die betreffende Gemeinde sey, welche? die'

Besorgung und Verwahrung zustünde. Was in die-

scm Beyspiel vom dem Minderjährigen gesagt ist, daB

kann vollkommen auf die zwischen dem Spital Baden,

und dem daselbst gewesene» Magistrat oder der jetziges?

Ganeindövecwaitilug bestehende Verhältnisse angewe».
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det werden.— Wir konnten unS nicht enthalten, in,
Norberigehen Ihnen B. G- unsers Meinung über dis-

,si! F «Ut z» eröffnen um Ihü.-u dadurch deutlicher zu

zeigt», wie. udeMstKig es war, disst Frage einer rich-
reichen Behörde zu überweisen, wenn sie mich in ihrer
(sompetenz gelegen wäre, das doch der Fall nicht ist.

Indessen erlaubie sich die Gemeindskammer noch

grössere Unförmlichkeiten, da dieselbe sechs Urtheils-
sp'.üche über diese Sache ergehen ließ, ehe sie sich au

die gcsezgebende Gewalt gewendet Hai; wir wclle» sie

Ihnen B- Gesingeber, hier der Ordnung nach hcrzäy.

ten: Am -i. May 179?, ertheilte sie der Gemeinde

Köslikon vor dem Distukisgericht Baden Antwort, und

agvellirte a n nämlichen Tag diesis Urltz t an das Cant.

Gericht. Anstalt aber dasselbe incr der vorgeschriebnen

Zeir zu proseqnircn, wozu die Voliziehmig für alle Appel,
iationen einen Termin von 2 Mvnalen ftstgestzt haben

soll, versäumt die Gemcindskammer diese Frist, wofür
sie theils Unwissenheii theils Unmöglichkeit die GcmeindS,

Versammlung als Anlheilhabcr des Spitals darüber zu

vernehmen, weil Ocstr. Truppen einrükte», vorschüzt,

und nimt ihre Zuflucht zur Revision, um welche sie sich

am 27. Nov. beym Distr. Gericht meldete.

(Die Fortsetzung folgt.)

Kleine Schriften.
Der entlarvte P fa s fe n g e i st, oder Ant-

wort auf die Schrift: ein gutmcy-
nendes Wort der Wahrheit a n B.
Cafpa r K 0 ch, a n f defsen Wort über
G l e i ch h e i t n n d V 0 l k s s 0 n v e r a i n i t à t

sammt e i n c nl Anhange über seine
neuerschienene Dankadresse an die
h e l v e t i sch e G e i st l i ch k e i t u. s. w., v 0 »

einem Freunde der Wahrheit. —
V 0 n C a sp a r K 0 ch. D e n 2 9 t e n W i u-

t e r m 0 n al i 8 0 0. 8. L u z e r n, b. M e y e r

u n d C 0 m p. i 8 0 1. S. lvo.
Die Schrift, die der Vf. einer so ausführlichen

Beantwortung würdig hielt, und die wir an seiner

Steile, viel lieber der verdienten Verachtung und Ver-
gessenheit überlassen hätten, ist in N- iy8 des Ne-

publikaners angezeigt worden. Durch die ausgedehnte

Entwicklung und Anseiiialidersetzmig seiner in der (von

uns in N. angezeigten Schrift über Gleich-
heil und Volkssouverainität aufgestellten

Grundsätze, glaubt er, werde nun auch duê Verwor» 1

renheit gehoben seyn, die ihm damals, grichà M
gelehrte Männer zu Schulde» kommen liessen.

Wcr begnügen uns eine Stelle aus der perstià
Vertheidigung anszuhebcu, zu der sich der H. Koch
gegen einen Gegner genöthigt sich, der ihm vorwarf!
sv habe durch die Annahme mid Verwàng der Elkllè

eines öffentlichen Anklägers, einen Fchlttitt begangen,

den Gesetzen der Kirche entgegengehandelt, und ch

Ahndung dieser Hintansetzung werde seiner Zcil cmtrcs.

fen, ohne baß ihn irgend eiwas dagegen z» schützn,

vermöchte. » Sodalb ich sah — antworlei B>

K»ch—Vaß ich aizf meinem Posten der Memchhelt wwz
nützen könnte, und ich dem Grundsatze nachzuleben mich

bestrebte, baß, wer Honig milcht, auch Honig »à,
chcn so!! ; und selbst einige Gemeindsvorstchcr am à
wo ich war, weder Schreiben noch Lesen koimic»! si

entschloß ich nach als Sch'.wchrer aufzutreten; und rech«

dem ich mich also ein Jahr uncnigeldlich diesem ssache

gewidmet hatte, und einzelne Schüler, die sehr zahlreich

waren, schon ziemlich sercig schreiben, lesim und mich

rechnen konnten so schaste ich mir den Katechismus tel

Landbancs, dessen Verfasser der Pfarrer Meyer osi»

Kvpserzell ist, an. Wie bald ward alles auf Kanjelnmd

in den Beichtstühlen rege! — man beschwor uiidschâ
die Eltern, ihre Kinder nicht ferner in eine Schule za

fchileii/wo man einen lu r h e r i sche nCateehisnwiM
und der in einem reformirtcn Orte abgedrukc wäre; kurz

der Lärm war so groß, baß ich nach etwa 14 T-Mkmi
Schüler mehr hatte, unv es dahin kam, daß der

chiSmns, den, dainalige» bischöflichen Commjfsàr

Untersuche eingesandt werden mußte. Ich ward iimsm

zu wicderhllltcnmalcn um eine Psarrpsründe; ich ksü

als Priester nicht wirken, und Pfaffe mochte ich »>s><

seyn, so blieb mir kein anderer Ausweg übrig, aii

mich meiner Caplaneypstüiide zu begeben si wo i6

nichts mehr nützen konnte. Man trug mir vor 2 )aM
die Stelle eines öffentlichen Anklägers an; ich deW

mich nicht lange, und nahm sie an, weil ich

wenigstens da der Menschheit nüzlich seyn zu kämmn 6«

fürchterlich der Name zu seyn scheint so gut >st

die Sache. Diese Stelle war eine der ersten und

teste» unter den Griechen und Römern, indem der

liche Ankläger, im Name» deö Volkes, dessen

und Elgcnthiim zu sichern seine erste und lezic Obkai

heii ist, auftrüt, und die Richter anssodert, nach

handenen Gesetzen diejenigen zu verfolgen, ^

Personen oder das Tige ml? um zu verletzen, sich deB?'>

lasse»; und dicscS sollte, die Kirche ahnden-I
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